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D A T E N S C H U T Z
E I N E P R O D U K T I O N D E R M E D I A P R I N T

Als die Datenschutzkom-
mission als Vorgängerin
der Datenschutzbehörde

imApril 1979 ihre erste Sitzung
hatte, war Österreich eines der
ersten Länder mit einer solchen
Einrichtung. Mit 1. Jänner
2014wurdedie Kommission in-
folge der Einführung der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit erster
Instanz aufgelöst und alsmono-
kratische, weisungsfreie Daten-
schutzbehördeeingerichtet.De-
ren Leiterin ist seit damals And-
rea Jelinek, ihr Stellvertreter ist
Matthias Schmidl. Die Behörde
ist Mitglied in der Internationa-
len Konferenz der Beauftragten
für den Datenschutz und den
Schutz der Privatsphäre und zu
ihren Aufgaben zählt unter an-
derem bisher die Führung des
Datenverarbeitungsregisters
und die Kontrolle der Einhal-
tung des Datenschutzgesetzes.
SieistaußerdemAnlaufstellefür
Beschwerden bei Verletzungen
desDatenschutzes.

Anlaufstelle
Statt der bisherigen verpflich-
tendenMeldungenimDatenver-
arbeitungsregister,istdieBehör-
deab25.Mai2018zuständigfür
die nachträgliche Kontrolle. Im
Falle einer behaupteten Rechts-
verletzung kann jede betroffe-
nePersoninnerhalbeinesJahres
ab Kenntnis von dem beschwe-
renden Ereignis eine Beschwer-
de bei der Datenschutzbehörde
einbringen – und zwar im eige-
nen Land, egal wo es zumMiss-
brauch gekommen ist.

In diesem wichtigen Punkt
sehen auch Datenschützer wie
Epicenter.Works eine deutliche
Verbesserung,weilesEinzelper-
sonen inZukunft deutlich leich-
terhaben,auchgegenüberinter-
nationalen Konzernen Be-
schwerden einzubringen. Zu
ihrenneuenAufgabenabMaige-
hört unter anderem auch das
Führen von Verwaltungsstraf-
verfahren und wie schon bisher
auch Gesetzesbegutachtungen,
dasErteilenvonRechtsauskünf-
ten und Informationen zum
Thema.

– MARTIN MÜHL
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Die Daten-
schutzbehörde
vertritt die
Interessen der
Bürger und ist
Anlaufstelle für
Beschwerden
und Auskünfte

Die Datenschutzbehörde wurde in
Österreich erst kürzlich dem Justiz-
ministerium unterstellt. Wer leitet
sie und was ändert sich praktisch
mit Mai 2018?
Matthias Schmidl: Die Datenschutz-
behörde ist eine unabhängige Behör-
de, sie wurde deshalb nicht unter-
stellt, es hat sich nur die politische
Verantwortung geändert: Vorher war
dies der Bundeskanzler, jetzt der Bun-
desminister für Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz. Leiterin der
Datenschutzbehörde ist nach wie vor
Andrea Jelinek, die kürzlich auch zur
Vorsitzenden der Art. 29-Datenschutz-
gruppe, dem Gremium aller Daten-
schutzbehörden der EU, gewählt wur-
de. Ab 25. Mai 2018 wird die Daten-
schutzbehörde zusätzliche Aufgaben
erhalten, wie etwa das Führen von Ver-
waltungsstrafverfahren und Akkreditie-
ren von Stellen. Viele bisherige Aufga-
ben, vor allem die Behandlung von Be-
schwerden von Personen, die eine Ver-
letzung in ihren Datenschutzrechten
behaupten, bleiben erhalten.

Auf gutem Weg in den Vorbereitungen auf die neuen Datenschutzregelungen

Rechnen Sie durch das leichtere
Einbringen von Beschwerden mit
deren Anstieg?
Bei der Einbringung der Beschwerden
wird sich nichts ändern. Schon jetzt
gibt es Musterformulare auf der Web-
site der Datenschutzbehörde. Die An-
zahl der Beschwerden wird sich
sicherlich erhöhen, weil die Daten-
schutzbehörde künftig auch jene Fälle
behandeln muss, die bis jetzt vor den
Zivilgerichten auszutragen waren.

Wurde die Behörde im Zuge dessen
personell aufgestockt?
Die Datenschutzbehörde hat zusätzli-
ches Personal beantragt, das auch zu-
gesagt wurde. Wir hoffen, dass bald
feststehen wird, wie viele Personen
wir zusätzlich aufnehmen können. Die
inhaltlichen Vorbereitungen auf die
DSGVO muss die Datenschutzbehör-
de selbst bewerkstelligen und wir sind
hier auf einem guten Weg.

Bedeutet die DSGVO eine Stärkung
für den europäischen Standort?

Der Schutz eigener Daten wird Konsu-
menten, auch jenen außerhalb Euro-
pas, immer wichtiger. Die Unterneh-
men stellen sich darauf ein. Europäi-
sche Unternehmen können einen
Wettbewerbsvorteil erlangen.

Gibt es eine Zusammenarbeit mit
den Datenschutzbehörden anderer
Staaten auf europäischer Ebene?
Die DSGVO sieht in grenzüberschrei-
tenden Fällen zwingend eine struktu-
rierte Zusammenarbeit vor. Sowohl
als Betroffener als auch als Unterneh-
men habe ich in seinem solchen Fall
immer nur mit einer Behörde zu tun
und nicht mit mehreren. Am Ende
steht eine zwischen den Behörden
akkordierte Entscheidung. Divergieren-
de Entscheidungen sind in grenzüber-
schreitenden Fällen ausgeschlossen.

Welche Möglichkeiten haben Kon-
sumenten, bei Verletzung ihrer
Rechte außerhalb Österreichs ihre
Rechte einzufordern?
Es besteht die Möglichkeit, bei der

Datenschutzbehörde Beschwerde ein-
zureichen, die dann prüfen muss, ob
ein Fall vorliegt, der eine strukturierte
Zusammenarbeit mit anderen Daten-
schutzbehörden erforderlich macht.
Jedenfalls ist es auch möglich, gegen
Verantwortliche vorzugehen, die nicht
in der EU niedergelassen sind.

Matthias Schmidl, stellvertretender Leiter der Datenschutzbehörde, über deren Arbeit und die Zusammenarbeit über die
österreichischen Grenzen hinaus.

Matthias Schmidl, Datenschützer


